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RS OGH 1974/4/23 8O51/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1974

Norm

ZPO §391 Abs2 B

ZPO §411

Rechtssatz

Die Entscheidung über eine mit Widerklage geltend gemachte Gegenforderung ist nicht mit der Höhe der Forderung

der Vorklage begrenzt. Sie erwächst im vollen Umfange des Urteilsantrages, der zur Gänze zu erledigen ist, in

Rechtskraft.
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